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7. betont, dass die Prioritätensetzung der Vereinten Nationen das Vorrecht der Mitgliedstaaten ist,
entsprechend den Mandaten der beschlussfassenden Organe;

8. betont außerdem, dass sich die Mitgliedstaaten an der Aufstellung des Haushaltsplans vom frühes-
ten Zeitpunkt an und während des gesamten Verfahrens voll beteiligen müssen;

9. ersucht den Generalsekretär, den Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit-
raum 2014-2015 auf der Grundlage der genannten Prioritäten und des in dieser Resolution beschlossenen
strategischen Rahmens zu erstellen;

Programmvollzugsbericht

10. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über den Programmvollzug der Vereinten
Nationen im Zweijahreszeitraum 2010-201126;

11. schließt sich den Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsaus-
schusses zum Programmvollzug der Vereinten Nationen im Zweijahreszeitraum 2010-2011 an, die in den
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27. März 2002, 56/262 vom 15. Februar 2002, 56/287 vom 27. Juni 2002, 57/283 A vom 20. Dezember 2002,
57/283 B vom 15. April 2003, 58/250 vom 23. Dezember 2003, 59/265 vom 23. Dezember 2004, 60/236 A
vom 23. Dezember 2005, 60/236 B vom 8. Mai 2006, 61/236 vom 22. Dezember 2006, 62/225 vom 22. De-
zember 2007, 63/248 vom 24. Dezember 2008, 63/284 vom 30. Juni 2009, 64/230 vom 22. Dezember 2009,
65/245 vom 24. Dezember 2010 und 66/233 vom 24. Dezember 2011,

in Bekräftigung ihrer Resolution 42/207 C vom 11. Dezember 1987, in der sie den Generalsekretär er-
suchte, die Gleichbehandlung der Amtssprachen der Vereinten Nationen sicherzustellen, 

nach Behandlung des Berichts des Konferenzausschusses für 201227 und des entsprechenden Berichts
des Generalsekretärs28,

sowie nach Behandlung des Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfra-
gen29,

in Bekräftigung der Bestimmungen betreffend die Konferenzdienste in ihren Resolutionen über die
Mehrsprachigkeit, insbesondere Resolution 65/311 vom 19. Juli 2011,

1. bekräftigt die Rolle des Fünften Ausschusses der Generalversammlung in Verwaltungs- und
Haushaltsfragen;

2. erinnert an ihre Resolution 14 (I) vom 13. Februar 1946 und die Rolle des Beratenden Ausschus-
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen als Nebenorgan der Generalversammlung;

I

Konferenz- und Sitzungskalender

1. begrüßt den Bericht des Konferenzausschusses für 201227;

2. billigt den vom Konferenzausschuss vorgelegten revidierten Entwurf des Konferenz- und Sit-
zungskalenders der Vereinten Nationen für 201330, unter Berücksichtigung der Anmerkungen des Ausschus-
ses und vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Resolution;

3. ermächtigt den Konferenzausschuss, im Konferenz- und Sitzungskalender für 2013 die Anpassun-
gen vorzunehmen, die infolge der von der Generalversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung ge-
troffenen Maßnahmen und Beschlüsse möglicherweise erforderlich werden;

4. stellt mit Befriedigung fest, dass das Sekretariat die in den Resolutionen der Generalversammlung
53/208 A, 54/248, 55/222, 56/242, 57/283 B, 58/250, 59/265, 60/236 A, 61/236, 62/225, 63/248, 64/230,
65/245 und 66/233 genannten Regelungen betreffend den orthodoxen Karfreitag sowie die offiziellen Feier-
tage Id al-Fitr und Id al-Adha berücksichtigt hat, und ersucht alle zwischenstaatlichen Organe, diese Be-
schlüsse bei der Planung ihrer Sitzungen zu beachten;

5. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Änderungen des Konferenz- und
Sitzungskalenders in strikter Übereinstimmung mit dem Mandat des Konferenzausschusses und den anderen
einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung vorgenommen werden;

6. bittet die Mitgliedstaaten, in neue Mandate der beschlussfassenden Organe ausreichende Informa-
tionen über die Modalitäten für die Organisation von Konferenzen oder Sitzungen aufzunehmen;

7. verweist auf Regel 153 ihrer Geschäftsordnung und ersucht den Generalsekretär, die Modalitäten
von Konferenzen in die Resolutionen, die Ausgaben zur Folge haben, unter Berücksichtigung der Trends auf
ähnlichen Sitzungen aufzunehmen, mit dem Ziel, die Konferenzdienste und die Dokumentation so effizient
und kostenwirksam wie möglich zu nutzen;

27 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 32 (A/67/32).
28 A/67/127 und Corr.1.
29 A/67/523.
30 Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 32 (A/67/32), Anhang II. 
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8. verweist außerdem auf Abschnitt II.A Ziffer 16 ihrer Resolution 66/233 und stimmt in dieser Hin-
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staaten gegenübersehen, und der Generalversammlung über den Konferenzausschuss darüber Bericht zu er-
statten;

11. fordert die zwischenstaatlichen Organe abermals nachdrücklich auf, in der Planungsphase alles zu
unternehmen, um die Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zu berück-
sichtigen, diese Sitzungen in ihren Arbeitsprogrammen vorzusehen und die Konferenzdienste lange im Vor-
aus über etwaige Absagen in Kenntnis zu setzen, sodass ungenutzte Konferenzbetreuungsressourcen nach
Möglichkeit für Sitzungen regionaler und anderer wichtiger Gruppen von Mitgliedstaaten zugeteilt werden
können;

12. begrüßt die Anstrengungen aller Nutzer der Konferenzdienste, das Sekretariat so frühzeitig wie
möglich über Stornierungen von Anträgen auf Dienste zu unterrichten, damit diese Dienste reibungslos für
andere Sitzungen bereitgestellt werden können;

13. stellt mit Befriedigung fest, dass im Einklang mit mehreren Resolutionen der Generalversamm-
lung, namentlich Resolution 66/233 Abschnitt II.A Ziffer 12, und entsprechend der Amtssitzregel alle Sit-
zungen der in Nairobi ansässigen Organe der Vereinten Nationen im Jahr 2011 in Nairobi abgehalten wur-
den, und ersucht den Generalsekretär, der Versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über den Kon-
ferenzausschuss darüber Bericht zu erstatten;

14. nimmt mit Besorgnis davon Kenntnis
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B. Auswirkungen des Sanierungsgesamtplans, Strategie IV (stufenweiser Ansatz), auf die während 
seiner Durchführung abgehaltenen Sitzungen am Amtssitz

1. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, dass die Durchführung des Sanierungsgesamtplans,
einschließlich der Verlegung von Konferenzbetreuungspersonal in Ausweichräumlichkeiten, die Qualität der
den Mitgliedstaaten in den sechs Amtssprachen bereitgestellten Konferenzdienste und die Gleichbehandlung
der Sprachendienste, die über die gleichen günstigen Arbeitsbedingungen und die gleichen Ressourcen ver-
fügen sollen, nicht beeinträchtigt, damit die erbrachten Dienste von höchster Qualität sind;

2. ersucht alle, die Sitzungen beantragen und veranstalten, in sämtlichen mit der Terminplanung für
die Sitzungen zusammenhängenden Angelegenheiten enge Verbindung zur Hauptabteilung Generalver-
sammlung und Konferenzmanagement zu halten, damit die während der Bauarbeiten stattfindenden Aktivi-
täten am Amtssitz mit einem Höchstmaß an Planungssicherheit koordiniert werden können;

3. ersucht den Konferenzausschuss, die Angelegenheit laufend weiter zu verfolgen, und ersucht den
Generalsekretär, dem Ausschuss regelmäßig über die den Konferenz- und Sitzungskalender der Vereinten
Nationen während der Bauarbeiten betreffenden Angelegenheiten Bericht zu erstatten;

4. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der in der Hauptabteilung Generalversammlung und
Konferenzmanagement vorhandenen Ressourcen auch weiterhin für eine ausreichende informationstechno-
logische Unterstützung der Konferenzdienste zu sorgen, damit sie während der Durchführung des Sanie-
rungsgesamtplans reibungslos arbeiten können;

5. nimmt davon Kenntnis, dass ein Teil des Konferenzbetreuungspersonals und der informations-
technologischen Ressourcen der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement für die
Dauer der Durchführung des Sanierungsgesamtplans vorübergehend in Ausweichräumlichkeiten unterge-
bracht ist, und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der in der Hauptabteilung vorhandenen Ressourcen
auch weiterhin für eine ausreichende Unterstützung zu sorgen, um die fortgesetzte Aufrechterhaltung der in-
formationstechnologischen Einrichtungen der Hauptabteilung, die Umsetzung der globalen Informations-
technologie-Initiative und die Erbringung von Konferenzdiensten von hoher Qualität zu gewährleisten;

6. ersucht den Generalsekretär, bei Initiativen, die sich auf die Nutzung der Konferenzdienste und
-einrichtungen auswirken, die Mitgliedstaaten zu konsultieren;

III

Integriertes globales Management

1. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Bemühungen des Generalsekretärs im Zusammenhang
mit der Initiative für integriertes globales Management, an den vier Hauptdienstorten gemeinsame Leistungs-
indikatoren und einheitliche Informationstechnologiesysteme (wie gData, gMeets, gDoc und gText) einzu-
führen und anzuwenden, und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsech-
zigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

2. verweist auf Abschnitt III Ziffer 15 ihrer Resolution 66/233, ersucht den Generalsekretär, die in-
ternen Überprüfungen betreffend die Rechenschaftsmechanismen und die klare Abgrenzung der Verantwor-
tung zwischen dem Untergeneralsekretär für Generalversammlung und Konferenzmanagement und den Ge-
neraldirektoren der Büros der Vereinten Nationen in Genf, Nairobi und Wien für die Konferenzmanagement-
politik, die operativen Tätigkeiten und die Ressourcennutzung abzuschließen, und ersucht den Generalsekre-
tär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

3. nimmt Kenntnis von den im Rahmen des integrierten globalen Managements unternommenen In-
itiativen zur Straffung der Verfahren, zur Erzielung von Größenvorteilen und zur Verbesserung der Qualität
der Konferenzdienste und betont in diesem Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Gleichbehandlung des
Konferenzbetreuungspersonals sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass der Grundsatz der gleichen Einstu-
fung für gleiche Arbeit an den vier Hauptdienstorten befolgt wird;

4. stellt außerdem fest, dass sich die Aufteilung des Arbeitsvolumens im Zusammenhang mit der
globalen Dokumentenverwaltung nach wie vor kaum auswirkt, und ersucht den Generalsekretär, weiter nach
Wegen zur Förderung der Aufteilung des Arbeitsvolumens unter den vier Hauptdienstorten zu suchen und
der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;
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5. betont, dass die Hauptziele der Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement
darin bestehen, Dokumente von hoher Qualität in allen Amtssprachen fristgerecht vorzulegen, im Einklang
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f) dem etwaigen Ausbildungsbedarf;

g) der Verfügbarkeit des Portals für den intelligenten Papiereinsatz;

h) der Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen;

22. stellt fest, dass das Elektronische Dokumentenarchiv das offizielle digitale Archiv der Vereinten
Nationen ist;

23. ersucht den Generalsekretär, die Aufgabe des Ladens aller wichtigen älteren Dokumente der Ver-
einten Nationen auf die Website der Vereinten Nationen in allen sechs Amtssprachen vorrangig abzuschlie-
ßen, damit diese Archive den Mitgliedstaaten auch über dieses Medium zur Verfügung stehen;

24. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung über einen detaillierten Zeitrahmen für die Digitalisierung aller wichtigen älteren Dokumente der
Vereinten Nationen, einschließlich der Dokumente der beschlussfassenden Organe, und über Optionen zur
Beschleunigung dieses Prozesses im Rahmen der vorhandenen Ressourcen Bericht zu erstatten;

25. stellt fest, dass der Ausschuss für die friedliche Nutzung des Weltraums im Büro der Vereinten
Nationen in Wien ein Pilotprojekt für den Übergang zu digitalen Tagungsaufzeichnungen in den sechs Amts-
sprachen der Organisation als kostensparende Maßnahme durchführt;

26. betont, dass es für eine weitere Ausdehnung dieser Maßnahme erforderlich ist, dass sie einschließ-
lich ihrer rechtlichen, finanziellen und personellen Auswirkungen von der Generalversammlung geprüft wird
und dass die einschlägigen Resolutionen der Versammlung voll eingehalten werden, und ersucht den Gene-
ralsekretär, der Versammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber und über die Evaluierung des ge-
nannten Pilotprojekts Bericht zu erstatten;

27. verweist auf Ziffer 5 ihrer Resolution 49/221 B vom 23. Dezember 1994 und betont, dass die ra-
sche Herausgabe der Wortprotokolle ein wichtiger Bestandteil der für die Mitgliedstaaten bereitgestellten
Dienste ist;

V

Fragen der Übersetzung und Dolmetschung

1. ersuchtnann498.5(R)-Gsch-4.5g
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7. verweist erneut auf Ziffer 8 der Anlage zur Resolution 2 (I) vom 1. Februar 1946 über die Ge-
schäftsordnung in Bezug auf Sprachen, wonach alle Resolutionen und sonstigen wichtigen Dokumente in
den Amtsprachen verfügbar gemacht werden und auf Antrag von Vertretern jedwede sonstigen Dokumente
in einer oder allen Amtssprachen verfügbar gemacht werden;

8. betont die Notwendigkeit, die höchstmögliche Qualität externer Übersetzungen zu gewährleisten,
und ersucht den Generalsekretär, über diesbezüglich zu ergreifende Maßnahmen Bericht zu erstatten;

9. ersucht den Generalsekretär erneut, an allen Dienstorten eine ausreichende Zahl von Bediensteten
der entsprechenden Rangstufe bereitzustellen, um eine angemessene Qualitätskontrolle der externen Über-
setzungen zu gewährleisten, unter gebührender Berücksichtigung des Grundsatzes der gleichen Einstufung
für gleiche Arbeit;

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über
die Erfahrungen, die Erkenntnisse und die bewährten Praktiken der Hauptdienstorte bei der Qualitätskontrol-
le der externen Übersetzungen Bericht zu erstatten und dabei auch auf die Anforderungen in Bezug auf die
Zahl der für diese Aufgabe benötigten Bediensteten und deren angemessene Rangstufe einzugehen;

11. legt dem Generalsekretär nahe, organisationsweit standardisierte Leistungsindikatoren festzule-
gen und Kalkulationsmodelle für eine kostenwirksamere Strategie der internen Dokumentenverarbeitung
aufzustellen, und ersucht ihn, der Generalversammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung die entspre-
chenden Informationen vorzulegen;

12. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Maßnahmen, die der Generalsekretär im Einklang mit
ihren Resolutionen ergriffen hat, um unter anderem die Frage der Ersetzung von in den Ruhestand tretenden
Bediensteten in den Sprachendiensten anzugehen, und ersucht den Generalsekretär, diese Anstrengungen
fortzusetzen und zu verstärken, namentlich durch eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Einrichtungen, die
Sprachexperten ausbilden, um den Bedarf in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen zu decken;

13. stellt fest, dass energische Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die nachteiligen Auswirkun-
gen eines Mangels an Bewerbern und eine hohe Fluktuationsrate im Sprachenbereich zu vermeiden, und er-
sucht den Generalsekretär, die geeigneten Mittel einzusetzen, um das Praktikantenprogramm zu verbessern,
namentlich über Partnerschaften mit Organisationen, die die Amtssprachen der Vereinten Nationen fördern;

14. stellt in dieser Hinsicht außerdem fest, dass die jüngsten Anstrengungen zur Unterzeichnung von
Vereinbarungen und Kooperationsabkommen mit zwei Universitäten in Afrika und zur Unterzeichnung einer
Vereinbarung mit einer lateinamerikanischen Einrichtung geführt haben;

15. ersucht den Generalsekretär, weitere konzertierte Anstrengungen zur Förderung von Kontaktpro-
grammen, wie Trainee- und Praktikumsprogrammen, zu unternehmen und innovative Wege zur stärkeren
Bekanntmachung dieser Programme zu beschreiten, namentlich durch Partnerschaften mit den Mitgliedstaa-
ten, den zuständigen internationalen Organisationen und den Sprachausbildungseinrichtungen in allen Re-
gionen, insbesondere zur Schließung der großen Lücke in Afrika und Lateinamerika, und der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten;

16. ersucht die Hauptabteilung Generalversammlung und Konferenzmanagement, sich in Zusammen-
arbeit mit dem Bereich Personalmanagement weiter verstärkt darum zu bemühen, Beschäftigungs- und Prak-
tikumsmöglichkeiten in den Sprachendiensten an den vier Hauptdienstorten in allen Mitgliedstaaten besser
bekannt zu machen;

17. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den positiven Erfahrungen mit Traineeprogrammen am
Amtssitz und im Büro der Vereinten Nationen in Wien, durch die Nachwuchskräfte in den Übersetzungs- und
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re Verfahrensfragen erneut, sich genauer mit der Praxis bei der Herausgabe dieser konsolidierten Listen, ein-
schließlich ihrer Übersetzung, zu befassen, und ersucht den Generalsekretär, auf ihrer achtundsechzigsten
Tagung darüber Bericht zu erstatten.

RESOLUTION 67/238

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 24. Dezember 2012, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschus-
ses (A/67/502/Add.1, Ziff. 6).

67/238. Beitragsschlüssel für die Aufteilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und Beschlüsse über den Beitragsschlüssel für die Auftei-
lung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer Resolutionen 55/5 B und C vom 23. De-
zember 2000, 57/4 B vom 20. Dezember 2002, 58/1 B vom 




